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Aufgrund des § 6 Absatz 2 NHG hat die Universität Osnabrück die folgende Prüfungsordnung für den 
Masterstudiengang „Umweltsysteme und Ressourcenmanagement“ an der Universität Osnabrück erlas-
sen. 

Erster Teil: Allgemeine Bestimmungen 

§ 1 Zweck der Prüfung 

(1) 1Nach vier Fachsemestern erfolgt mit der Masterprüfung ein berufsqualifizierender Abschluss. 
2Die Anforderungen an diese Prüfungen sichern einen Standard der Ausbildung, der der Regelstu-
dienzeit angemessen ist und dem Stand der Wissenschaft und den Anforderungen der beruflichen 
Praxis gerecht wird. 

(2) Durch die Masterprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die für den Übergang in die 
Berufspraxis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erworben hat, fachliche Zusammenhänge 
überblickt und die Fähigkeit besitzt, selbstständig wissenschaftlich zu arbeiten, wissenschaftliche 
Erkenntnisse anzuwenden und deren Bedeutung für die Gesellschaft und die berufliche Praxis zu 
erkennen. 

(3) Für die Aufnahme des Masterstudiums gelten besondere Zugangsvoraussetzungen, die die „Ord-
nung über besondere Zugangsvoraussetzungen für den Masterstudiengang „Umweltsysteme und 
Ressourcenmanagement“ regelt. 

§ 2 Hochschulgrad  

1Aufgrund der bestandenen Masterprüfung wird der Hochschulgrad „Master of Science (MSc)“ im Stu-
diengang Umweltsysteme und Ressourcenmanagement verliehen. 2Darüber stellt die Universität Osna-
brück eine Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses aus (Anlage 1a), sowie deren englischsprachige 
Übersetzung, in der der Hochschulgrad mit „Master of Science“ (abgekürzt MSc) übersetzt wird (An-
nex 1b). 3„Umweltsysteme und Ressourcenmanagement“ wird mit „Applied Systems Science“ übersetzt. 

§ 3 Dauer und Gliederung des Studiums  

(1) Die Studienzeit, in der das Studium abgeschlossen werden kann, beträgt einschließlich der Mas-
terprüfung vier Semester (Regelstudienzeit). 

(2) Die Studienordnung und das Lehrangebot sind so zu gestalten, dass die Masterprüfung innerhalb 
der Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann.  

(3) 1Der Umfang des Studiums beträgt 120 ECTS-Kreditpunkte im Master-Studienprogramm, von de-
nen 30 ECTS-Kreditpunkte auf die Masterarbeit mit Kolloquium entfallen. 2Es müssen mindestens 
90 ECTS-Kreditpunkte ohne die Masterarbeit nachgewiesen werden.  

§ 4 Prüfungsausschuss 

(1) Die der Studiendekanin oder dem Studiendekan gemäß § 45 Absatz 3 Satz 1 NHG obliegenden 
Aufgaben zur Durchführung und Organisation von Prüfungen können von dieser oder diesem ei-
nem Prüfungsausschuss übertragen werden.  

(2) 1Der Prüfungsausschuss stellt die Durchführung der Prüfungen sicher. 2Er achtet darauf, dass die 
Bestimmungen des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG), der Grundordnung der Univer-
sität Osnabrück und dieser Prüfungsordnung eingehalten werden. 3Er berichtet dem Fachbereich 



 4

regelmäßig über die Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten; hierbei ist besonders auf die 
tatsächlichen Bearbeitungszeiten für die Masterarbeit, die Einhaltung der Regelstudienzeit und der 
Prüfungsfristen einzugehen und die Verteilung der Einzel- und Gesamtnoten darzustellen. 4Der 
Bericht ist in geeigneter Weise durch die Hochschule offen zu legen. 5Der Prüfungsausschuss oder 
die von ihm beauftragte Stelle führt die Prüfungsakten.  

(3) 1Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder an, und zwar  

a) drei Mitglieder der Hochschullehrergruppe, von denen mindestens zwei der Lehreinheit Ange-
wandte Systemwissenschaft angehören müssen,  

b) ein Mitglied der Mitarbeitergruppe, das in der Lehre tätig ist,  

c) sowie ein Mitglied der Studierendengruppe.  

 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und die ständigen Vertreterinnen oder Vertreter werden 
von den jeweiligen Gruppenmitgliedern im Fachbereichsrat gewählt. 3Die Amtszeit der Mitglieder 
des Prüfungsausschusses beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitgliedes ein Jahr. 
4Wiederwahl ist zulässig. 5Das studentische Mitglied hat bei der Bewertung und Anrechnung von 
Prüfungs- und Studienleistungen nur beratende Stimme. 

(4) 1Der Prüfungsausschuss wählt aus der Mitte seiner Mitglieder eine Vorsitzende oder einen 
Vorsitzenden und deren oder dessen Stellvertretung. 2Diese müssen der Hochschullehrergruppe 
der Lehreinheit Angewandte Systemwissenschaft angehören. 

(5) 1Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stim-
men; Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 2Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme der oder des Vorsitzenden den Ausschlag. 3Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, 
wenn die Mehrheit seiner Mitglieder, darunter die oder der Vorsitzende oder die oder der stellver-
tretende Vorsitzende und ein weiteres Mitglied der Hochschullehrergruppe, anwesend sind.  

(6) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden 
und die stellvertretende Vorsitzende oder den stellvertretenden Vorsitzenden übertragen. 2Die oder 
der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor und führt sie aus. 3Sie oder 
er berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 

(7) 1Über die Sitzungen des Prüfungsausschusses wird eine Niederschrift geführt. 2Die wesentlichen 
Gegenstände der Erörterung und die Beschlüsse des Prüfungsausschusses sind in der Niederschrift 
festzuhalten.  

(8) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Die Mitglieder des 
Prüfungsausschusses und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 3Sofern sie 
nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzenden zur 
Verschwiegenheit zu verpflichten.  

(9) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an den Prüfungen als Beobachtende 
teilzunehmen.  

§ 5 Prüfende und Beisitzerinnen oder Beisitzer 

(1) 1Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüfenden und die Beisitzerinnen oder Beisitzer. 2Zur Ab-
nahme von Prüfungen werden Mitglieder und Angehörige der Universität Osnabrück oder einer 
anderen Hochschule bestellt, die im betreffenden Prüfungsfach oder in einem Teilgebiet des Prü-
fungsfaches zur selbstständigen Lehre berechtigt sind. 3Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie 
in der beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen können in geeigneten Prüfungsge-
bieten zur Abnahme von Prüfungen bestellt werden. 4Zu Prüfenden sowie Beisitzerinnen und Bei-
sitzern dürfen nur Personen bestellt werden, die selbst mindestens die durch die Prüfung festzu-
stellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 

(2) 1Soweit die Prüfungsleistung Studien begleitend erbracht wird, wird bei Lehrpersonen, soweit sie 
nach Absatz 1 Sätze 2 bis 4 prüfungsbefugt sind, von einer besonderen Bestellung nach Absatz 1 
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Satz 1 abgesehen. 2Wird die Veranstaltung von mehr Lehrpersonen durchgeführt als für die Ab-
nahme der Prüfung erforderlich sind, findet Absatz 1 Satz 1 Anwendung.  

(3) 1Studierende können außer im Falle des Absatzes 2 für die Abnahme der Prüfungsleistungen Prü-
fende vorschlagen. 2Der Vorschlag begründet keinen Anspruch. 3Ihm soll aber entsprochen wer-
den, soweit dem nicht wichtige Gründe, insbesondere eine unzumutbare Belastung der Prüfenden, 
entgegenstehen. 4Kann der Vorschlag nicht berücksichtigt werden, so ist dem Prüfling Gelegen-
heit zu einem weiteren Vorschlag zu geben.  

(4) Der Prüfungsausschuss stellt sicher, dass den Studierenden die Namen der Prüfenden rechtzeitig, 
mindestens drei Wochen vor dem Termin der jeweiligen Prüfung, bekannt gegeben werden.  

(5) Für die Prüfenden und die Beisitzerinnen und Beisitzer gilt § 4 Absatz 8 Sätze 2 und 3 entspre-
chend. 

§ 6 Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen  

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen in dem gleichen oder einem verwandten 
Studiengang an einer Universität oder gleichgestellten Hochschule in der Bundesrepublik 
Deutschland werden ohne Gleichwertigkeitsfeststellung angerechnet.  

(2) 1Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen in einem anderen Studiengang werden angerech-
net, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt ist. 2Die Gleichwertigkeit ist festzustellen, wenn Stu-
dienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen in Inhalt und Umfang (Leistungspunkte) denjenigen 
des Studienganges, für den die Anrechnung beantragt wird, im Wesentlichen entsprechen. 3Dabei 
ist eine Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung im Hinblick auf die Bedeutung der Leistungen 
für den Zweck der Prüfungen nach § 1 vorzunehmen. 4Für die Feststellung der Gleichwertigkeit 
eines ausländischen Studienganges sind ansonsten die von der Kultusministerkonferenz und der 
Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen oder andere zwischenstaatli-
che Vereinbarungen maßgebend. 5Soweit Vereinbarungen nicht vorliegen oder eine weitergehende 
Anrechnung beantragt wird, entscheidet der Prüfungsausschuss über die Gleichwertigkeit. 6Zur 
Aufklärung der Sach- und Rechtslage kann eine Stellungnahme der Zentralstelle für ausländisches 
Bildungswesen eingeholt werden. 7Abweichende Anrechnungsbestimmungen aufgrund von Ver-
einbarungen mit ausländischen Hochschulen bleiben unberührt.  

(3) Für Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleistungen in staatlich anerkannten Fernstudien gelten 
die Absätze 1 und 2 entsprechend.  

(4) 1Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, werden die Noten – soweit die Notensys-
teme vergleichbar sind – übernommen und in die Berechnung der Gesamtnote einbezogen. 2Bei 
unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestanden“ aufgenommen. 3Eine Kennzeich-
nung der Anrechnung im Zeugnis ist zulässig.  

(5) 1Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach den Absätzen 1 bis 3 besteht ein Rechtsanspruch auf 
Anrechnung. 2Über die Anrechnung entscheidet auf Antrag der oder des Studierenden der Prü-
fungsausschuss.  

§ 7 Aufbau der Prüfungen und Prüfungsleistungen  

(1) 1Die Masterprüfung besteht aus mit Modulen verbundenen Studien begleitenden Prüfungen und 
der Masterarbeit und ihrer Präsentation (Anlage 2). 2Studien begleitende Prüfungsleistungen wer-
den auf besonderen Scheinen bestätigt und dem Prüfungsamt bei der Meldung zur Masterarbeit 
eingereicht.  

(2) Prüfungsleistungen können auf Wunsch der Kandidatin oder des Kandidaten in Englisch erbracht 
werden.  
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(3) 1Für Prüfungsleistungen Studien begleitender Prüfungen in Angewandter Systemwissenschaft sind 
folgende Formen vorgesehen:  

• Klausur (Absatz 4),  
• Mündliche Prüfung (Absatz 5),  
• Hausarbeit und Vortrag (Referat) (Absatz 6). 

 2Die Form der Prüfungsleistung wird in Anlage 5 geregelt. 3Wenn als Form eine Klausur oder eine 
mündliche Prüfung vorgesehen ist, soll der erste Prüfungsversuch in der Regel eine Klausur sein.  

(4) 1In einer Klausur soll der Prüfling nachweisen, dass er auf der Basis des notwendigen Grundlagen-
wissens mit begrenzten Hilfsmitteln und in begrenzter Zeit mit den gängigen Methoden des Fa-
ches Aufgaben lösen oder Themen bearbeiten kann. 2Die Bearbeitungszeit beträgt bei Modulen 
mit mindestens 6 ECTS-Punkten in der Regel zwei Zeitstunden, jedoch nicht weniger als 
90 Minuten. 3Bei Modulen mit weniger als 6 ECTS-Punkten kann die Bearbeitungszeit entspre-
chend reduziert werden.  

(5) 1Durch mündliche Prüfungsleistungen soll der Prüfling nachweisen, dass er die Inhalte seines Prü-
fungsgebiets kennt und spezielle Fragestellungen zu beantworten vermag. 2Ferner soll festgestellt 
werden, ob der Prüfling über ein dem Stand des Studiums entsprechendes Wissen verfügt. 3Die 
mündliche Prüfung findet vor einer oder einem Prüfenden und einer sachkundigen Beisitzerin 
bzw. einem sachkundigen Beisitzer als Einzelprüfung statt. 4Die Prüfung dauert in der Regel 
30 Minuten. 5Bei Modulen mit weniger als 6 ECTS-Punkten kann die Zeit auf 20 Minuten redu-
ziert werden.  

(6) 1In einer Hausarbeit und einem Vortrag (Referat) soll der Prüfling nachweisen, dass er ein 
systemwissenschaftliches Thema sowohl schriftlich als auch mündlich darstellen kann. 2Die Dauer 
eines Vortrags (Referats) beträgt in der Regel 45 Minuten.  

(7) 1Macht der Prüfling glaubhaft, dass er wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Be-
hinderung nicht in der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der vorgeschriebenen 
Form abzulegen, ist ihm durch den Prüfungsausschuss zu ermöglichen, die Prüfungsleistungen in-
nerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige Prüfungsleistungen in einer ande-
ren Form zu erbringen. 2Dazu kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt werden.  

(8) Die Schutzbestimmungen der §§ 3, 4, 6 und 8 des Mutterschutzgesetzes sind zu beachten; 
Entsprechendes gilt für die §§ 15ff. des Bundeserziehungsgeldgesetzes. 

§ 8 Öffentlichkeit von mündlichen Prüfungen  

1Studierende, die sich demnächst der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der 
Hochschule, die ein berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörerinnen oder Zuhörer bei 
mündlichen Prüfungen (§ 7 Absatz 5) zuzulassen. 2Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Be-
kanntgabe des Prüfungsergebnisses an den Prüfling. 3Auf Antrag eines Prüflings sind die Zuhörerinnen 
und Zuhörer nach Satz 1 auszuschließen.  

§ 9 Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht bestanden“ bewertet, wenn der Prüfling ohne triftige 
Gründe zu einem Prüfungstermin nicht erscheint oder nach Beginn der Prüfung von der Prüfung 
zurücktritt.  

(2) 1Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe müssen dem Prüfungsaus-
schuss unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden; andernfalls gilt die be-
treffende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ bewertet. 2Eine Exmatrikulation und eine 
Beurlaubung allein sind keine triftigen Gründe. 3Bei Krankheit ist ein ärztliches Attest vorzulegen, 
soweit die Krankheit nicht offenkundig ist. 4Werden die Gründe anerkannt, so wird ein neuer Ter-
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min, in der Regel der nächste reguläre Prüfungstermin, anberaumt. 5Die bereits vorliegenden Prü-
fungsleistungen sind in diesem Fall anzurechnen.  

(3) 1Wird bei einer Prüfungsleistung der Abgabetermin ohne triftige Gründe nicht eingehalten, so gilt 
sie als mit „nicht bestanden“ bewertet. 2Absatz 2 Satz 1 bis 4 gilt entsprechend. 3In Fällen, in de-
nen der Abgabetermin aus triftigen Gründen nicht eingehalten werden kann, entscheidet der Prü-
fungsausschuss unter Beachtung der Grundsätze der Chancengleichheit und des Vorrangs der wis-
senschaftlichen Leistung vor der Einhaltung von Verfahrensvorschriften darüber, ob der Abgabe-
termin für die Prüfungsleistung entsprechend hinausgeschoben, die hinausgeschobene Abgabe bei 
der Bewertung berücksichtigt oder eine neue Aufgabe gestellt wird. 4Im Falle einer nachgewiese-
nen Erkrankung des Prüflings wird der Abgabetermin nach Maßgabe des ärztlichen Attests hi-
nausgeschoben.  

(4) 1Versucht der Prüfling, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung 
nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht 
bestanden“ bewertet. 2Entsprechendes gilt, wenn die oder der Studierende ohne Kennzeichnung 
Texte oder Textstellen anderer derart verwertet, dass über die eigentliche Autorenschaft und die 
Eigenständigkeit der Leistung getäuscht wird. 3Wer sich eines Verstoßes gegen den ordnungsge-
mäßen Ablauf der Prüfung schuldig gemacht hat, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prü-
fungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit 
„nicht bestanden“ bewertet. 4Die Entscheidungen nach den Sätzen 1 bis 3 trifft der Prüfungsaus-
schuss nach Anhörung des Prüflings. 5Bis zur Entscheidung des Prüfungsausschusses setzt der 
Prüfling die Prüfung fort, es sei denn, dass nach der Entscheidung der Aufsicht führenden Person 
ein vorläufiger Ausschluss des Prüflings zur ordnungsgemäßen Weiterführung der Prüfung uner-
lässlich ist. 

§ 10 Bewertung der Prüfungsleistungen  

(1) 1Die einzelne Prüfungsleistung wird von der oder dem jeweiligen Prüfenden bewertet. 2Soweit die 
Prüfungsordnung nichts Anderweitiges regelt, werden schriftlichen Leistungen durch eine Prü-
fende oder einen Prüfenden bewertet. 3Schriftliche Prüfungsleistungen sind in der Regel in spä-
testens vier Wochen nach der jeweiligen Prüfungsleistung zu bewerten. 4Sofern die Prüfung unter 
Anwesenheit einer Beisitzerin oder eines Beisitzers stattfindet, ist diese oder dieser vor Festset-
zung der Note durch die Prüfende oder den Prüfenden zu hören. 5Die wesentlichen Gegenstände 
der Prüfung, die Bewertung der Prüfungsleistung und die tragenden Erwägungen der Bewertungs-
entscheidung sind in einem Protokoll festzuhalten. 6Es ist von dem Prüfenden und der Beisitzerin 
oder dem Beisitzer zu unterschreiben. 7Das Ergebnis der mündlichen Prüfung ist dem Prüfling im 
Anschluss an die jeweilige Prüfung bekannt zu geben.  

(2) 1Für die Bewertung einzelner Prüfungsleistungen sind die Notenziffern 1 bis 5 zu verwenden. 2Die 
Noten von 1 bis 4 können von den jeweiligen Prüfenden gemäß Absatz 1 zur Differenzierung um 
0,3 erhöht oder erniedrigt werden; dabei sind die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 ausgeschlossen. 3Die 
Noten sind in dieser Form zur Berechnung der Gesamtnote heranzuziehen.  

(3) Folgende Einzelnoten sind zu verwenden:  

ECTS-GRADE Note ECTS-Definition 

A 1,0 / 1,3 excellent (hervorragend) 
B 1,7 / 2,0  very good (sehr gut) 
C 2,3 / 2,7 / 3,0 good (gut) 
D 3,3 satisfactory (befriedigend) 
E 3,7 / 4,0 sufficient (ausreichend) 
F 5,0 fail (nicht bestanden) 

(4) 1Die Prüfungsleistung ist bestanden, wenn sie mit mindestens „ausreichend“ bewertet wurde. 
2Wird die Prüfungsleistung von zwei Prüfenden bewertet, ist sie bestanden, wenn beide die Leis-
tung mit mindestens „ausreichend“ bewerten. 3Im Fall der bestandenen Prüfungsleistung errechnet 
sich die Note aus dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 4Die Be-
gründung der Bewertungsentscheidung mit den sie tragenden Erwägungen ist, soweit sie nicht 
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zugleich mit der Bewertung erfolgt, auf Antrag der oder des Studierenden schriftlich mitzuteilen. 
5Die Begründung ist mit der Prüfungsarbeit zu der Prüfungsakte zu nehmen. 

(5) Die Gesamtnote lautet: 

ECTS-GRADE Note ECTS-Definition 

A 1,0 – 1,5 excellent (hervorragend) 
B 1,6 – 2,0  very good (sehr gut) 
C 2,1 – 3,0 good (gut) 
D 3,1 – 3,5 satisfactory (befriedigend) 
E 3,6 – 4,0 sufficient (ausreichend) 
F über 4,0  fail (nicht bestanden) 

(6) Bei der Bildung der Note nach Absatz 5 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 

§ 11 Wiederholung von Prüfungen, Freiversuch  

(1) 1Nicht bestandene Prüfungsleistungen einer Prüfung können einmal wiederholt werden. 2Wird die 
Prüfungsleistung mit „nicht bestanden“ bewertet oder gilt sie als mit „nicht bestanden“ bewertet 
und ist eine Wiederholungsmöglichkeit nach den Absätzen 2 und 3 nicht mehr gegeben, so ist die 
Prüfungsleistung endgültig nicht bestanden. 3Im Falle der Wiederholung bestellt der Prüfungsaus-
schuss zur Bewertung von Studien begleitenden schriftlichen Prüfungsleistungen eine zweite Prü-
fende oder einen zweiten Prüfenden.  

(2) 1Meldet sich eine Studentin oder ein Student zu einer Studien begleitenden Prüfung zu dem gemäß 
Studienplan frühest möglichen Prüfungstermin an, erwirbt sie bzw. er das Recht auf eine zweite 
Wiederholung dieser Prüfung (Zweitwiederholung). 2D.h. die Prüfung gilt bei erstmaligem Nicht-
bestehen als nicht unternommen. 

(3) In allen von Absatz 2 abweichenden Fällen kann eine nicht bestandene Wiederholungsprüfung nur 
in begründeten Ausnahmefällen auf Beschluss des Prüfungsausschusses noch einmal wiederholt 
werden.  

(4) 1Wurde eine Prüfungsleistung nicht bestanden, so kann diese frühestens nach sechs Wochen und 
soll spätestens nach sechs Monaten wiederholt werden. 2Der Prüfling wird vom Prüfungsaus-
schuss unmittelbar nach der nicht bestandenen Prüfungsleistung aufgefordert, diese innerhalb der 
genannten Frist zu wiederholen. 3Bei der Meldung zur Wiederholungsprüfung weist der Prüfungs-
ausschuss den Prüfling außerdem darauf hin, dass bei Versäumnis dieses Termins (§ 9 Absätze 1 
und 2) oder bei erneutem Nichtbestehen die Prüfung endgültig nicht bestanden ist, soweit nicht die 
Voraussetzungen für einen weiteren Wiederholungsversuch (Absätze 2 und 3) vorliegen.  

(5) 1Ein erfolgloser Versuch, in einem dem Masterstudiengang Umweltsysteme und Ressourcenmana-
gement entsprechenden Studiengang an einer anderen Universität oder gleichgestellten Hoch-
schule in der Bundesrepublik Deutschland eine Prüfungsleistung abzulegen, wird auf die Wieder-
holungsmöglichkeiten nach den Absätzen 1, 2 und 3 angerechnet.  

§ 12 Zeugnisse und Bescheinigungen  

(1) 1Über die bestandene Masterprüfung ist unverzüglich jeweils ein Zeugnis in deutscher und engli-
scher Sprache auszustellen (Anlage 3a, Annex 3b). 2Als Datum des Zeugnisses ist der Tag anzu-
geben, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht wurde.  

(2) In einem „Diploma Supplement“ werden die speziellen Inhalte des Masterstudienprogramms in 
deutscher (Anlage 4a) und englischer Sprache (Annex 4b) näher erläutert.  
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(3) 1Ist die Masterprüfung nicht bestanden oder gilt sie als nicht bestanden, so erteilt die oder der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses hierüber einen schriftlichen Bescheid, der auch darüber 
Auskunft gibt, ob und ggf. in welchem Umfang und an welchem Termin oder innerhalb welcher 
Frist Prüfungsleistungen wiederholt werden können. 2Der Bescheid über eine endgültig nicht be-
standene Masterprüfung ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen (vgl. § 16). 

(4) 1Beim Verlassen der Hochschule oder beim Wechsel des Studienganges wird im Übrigen nur auf 
Antrag eine Bescheinigung über erbrachte Prüfungs- und Studienleistungen und deren Bewertung 
und noch fehlende Prüfungs- und Studienleistungen ausgestellt. 2Die Bescheinigung muss zudem 
den Hinweis darauf enthalten, ob die Masterprüfung nicht bestanden oder endgültig nicht bestan-
den ist.  

§ 13 Ungültigkeit der Prüfung  

(1) Wurde bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des 
Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss nachträglich die Noten für diejenigen Prü-
fungsleistungen, bei deren Erbringung der Prüfling getäuscht hat, entsprechend berichtigen und 
die Prüfung ganz oder teilweise für „nicht bestanden“ erklären.  

(2) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass der Prüf-
ling hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnis-
ses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. 2Wurde die Zulassung 
vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung der 
gesetzlichen Bestimmungen über die Rücknahme rechtswidriger Verwaltungsakte.  

(3) Dem Prüfling ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Erörterung der Angelegenheit mit dem 
Prüfungsausschuss zu geben.  

(4) 1Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und durch ein richtiges Zeugnis oder eine Be-
scheinigung nach § 12 zu ersetzen. 2Mit dem unrichtigen Prüfungszeugnis ist auch die entspre-
chende Urkunde einzuziehen, wenn die Prüfung auf Grund einer Täuschung für „nicht bestanden“ 
erklärt wurde. 3Eine Entscheidung nach den Absätzen 1 und 2 Satz 2 ist nach einer Frist von fünf 
Jahren ab dem Datum des Prüfungszeugnisses ausgeschlossen.  

§ 14 Einsicht in die Prüfungsakte  

1Dem Prüfling wird auf Antrag nach Abschluss jeder Studien begleitenden Prüfung und Abschluss der 
Masterprüfung Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die Bemerkungen der Prüfenden, in die 
Prüfungsprotokolle und ggf. in die Gutachten zur Masterarbeit gewährt. 2Der Antrag ist in der Regel spä-
testens innerhalb von sechs Monaten nach Bestehen der jeweiligen Prüfung oder des Bescheides über die 
nicht bestandene Prüfung beim Prüfungsausschuss zu stellen. 3Der Prüfungsausschuss bestimmt Ort und 
Zeit der Einsichtnahme. 

§ 15 Einzelfallentscheidungen, Widerspruchsverfahren  

(1) 1Ablehnende Entscheidungen und andere belastende Verwaltungsakte, die nach dieser 
Prüfungsordnung getroffen werden, sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbeleh-
rung zu versehen und nach § 41 VwVfG bekannt zu geben. 2Gegen diese Entscheidungen kann in-
nerhalb eines Monats nach Zugang des Bescheides Widerspruch beim Prüfungsausschuss nach 
den §§ 68 ff. der Verwaltungsgerichtsordnung eingelegt werden.  

(2) 1Über den Widerspruch entscheidet der Prüfungsausschuss. 2Soweit sich der Widerspruch gegen 
eine Bewertung einer oder eines Prüfenden richtet, entscheidet der Prüfungsausschuss nach Über-
prüfung gemäß den Absätzen 3 und 5.  
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(3) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch begründete Einwendungen gegen prüfungsspezifische 
Wertungen und fachliche Bewertungen einer oder eines Prüfenden vor, leitet der Prüfungsaus-
schuss den Widerspruch dieser oder diesem Prüfenden zur Überprüfung zu. 2Ändert die oder der 
Prüfende die Bewertung antragsgemäß, so hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch ab. 3An-
dernfalls überprüft der Prüfungsausschuss die Entscheidung aufgrund der Stellungnahme der oder 
des Prüfenden insbesondere darauf, ob  

a) das Prüfungsverfahren nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden ist,  
b) bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist,  
c) allgemeingültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind,  
d) eine vertretbare und folgerichtig begründete Lösung als falsch gewertet worden ist,  
e) sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 

 4Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch gegen die Bewertung durch mehrere Prüfende 
richtet.  

(4) 1Der Prüfungsausschuss bestellt für das Widerspruchsverfahren auf Antrag des Prüflings eine Gut-
achterin oder einen Gutachter. 2Die Gutachterin oder der Gutachter muss die Qualifikation nach 
§ 5 Absatz 1 Sätze 2 bis 4 besitzen. 3Dem Prüfling und der Gutachterin oder dem Gutachter ist vor 
der Entscheidung nach den Absätzen 2 und 6 Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.  

(5) Soweit der Prüfungsausschuss bei einem Verstoß nach Absatz 3 Satz 3 Nrn. a) bis e) dem Wider-
spruch nicht bereits in diesem Stand des Verfahrens abhilft oder begründete Einwendungen gegen 
prüfungsspezifische oder fachliche Bewertungen vorliegen, ohne dass die oder der Prüfende ihre 
oder seine Entscheidung entsprechend ändert, werden Prüfungsleistungen durch andere, mit der 
Abnahme dieser Prüfung bisher nicht befasste Prüfende erneut bewertet, oder die mündliche Prü-
fung wird wiederholt.  

(6) Hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch nicht ab oder unterbleibt eine Neubewertung oder 
Wiederholung der Prüfungsleistung, entscheidet der Fachbereichsrat des Fachbereichs Mathema-
tik/ Informatik über den Widerspruch.  

(7) 1Über den Widerspruch soll innerhalb eines Monats entschieden werden. 2Wird dem Widerspruch 
nicht abgeholfen, bescheidet die Dekanin oder der Dekan die Widerspruchsführerin oder den Wi-
derspruchsführer. 

(8) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

Zweiter Teil: Masterprüfung 

§ 16 Art und Umfang der Masterprüfung  

(1) 1Die Masterprüfung besteht aus  

• mit Modulen verbundenen Studien begleitenden Prüfungen im Umfang von wenigstens 
90 ECTS-Punkten, 

• der Masterarbeit und ihrer Präsentation. 
• 2Die Prüfungen in den Modulen können auf Antrag im Sinne von § 11 Absatz 2 als Freiver-

such gewertet werden.  

(2) Die inhaltlichen Prüfungsanforderungen sind in Anlage 5 beschrieben. 

§ 17 Zulassung zur Masterarbeit  

(1) 1Der Antrag auf Zulassung (Meldung) zur Masterarbeit ist schriftlich beim Prüfungsausschuss 
innerhalb des vom Prüfungsausschuss festzusetzenden Zeitraums zu stellen. 2Meldefristen, die 
vom Prüfungsausschuss gesetzt sind, können bei Vorliegen triftiger Gründe verlängert oder rück-
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wirkend verlängert werden, insbesondere, wenn es unbillig wäre, die durch den Fristablauf einge-
tretenen Rechtsfolgen bestehen zu lassen.  

(2) Zur Masterarbeit wird zugelassen, wer  

• die Voraussetzungen gemäß Anlage 2 erfüllt und  
• mindestens ein Semester vor dem Antrag auf Zulassung zu der Masterarbeit an der Universität 

Osnabrück für das Masterprogramm Umweltsysteme und Ressourcenmanagement einge-
schrieben ist.  

(3) Zur Masterarbeit kann auf Antrag zugelassen werden, wer mit Modulen verbundene Studien 
begleitende Prüfungen gemäß Anlage 2 im Umfang von wenigstens 72 ECTS-Punkten bestanden 
hat. 

(4) 1Der Meldung zur Masterarbeit sind beizufügen  

• die Nachweise der Studien begleitenden Prüfungen gemäß Anlage 2,  
• eine Erklärung darüber, ob bereits eine Masterprüfung oder Teile dieser Prüfung im Studien-

gang Umweltsysteme und Ressourcenmanagement oder einem diesem entsprechenden Stu-
diengang an einer Universität oder gleichgestellten Hochschule nicht bestanden wurden,  

• Vorschläge für Prüfende,  
• eine Darstellung des Bildungsgangs und  
• ein Lichtbild neueren Datums.  
• 2Ist es nicht möglich, eine nach Satz 1 erforderliche Unterlage in der vorgeschriebenen Weise 

beizufügen, kann der Prüfungsausschuss gestatten, den Nachweis auf andere Art zu führen.  

(5) 1Über die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuss. 2Die Zulassung wird versagt, wenn  

• die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind,  
• die Unterlagen unvollständig sind 
oder  
• die Masterprüfung im Studiengang Umweltsysteme und Ressourcenmanagement an einer Uni-

versität oder gleichgestellten Hochschule bereits endgültig nicht bestanden ist.  

(6) Die Bekanntgabe der Zulassung einschließlich der Prüfungstermine und der Versagung der Zulas-
sung erfolgt nach § 41 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG). 

(7) Der Zulassungsantrag kann bis zur Ausgabe des Themas der Masterarbeit zurückgezogen werden. 

§ 18 Masterarbeit  

(1) 1Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist 
ein Problem aus der Angewandten Systemwissenschaft selbstständig nach wissenschaftlichen Me-
thoden zu bearbeiten. 2Thema und Aufgabenstellung der Masterarbeit müssen dem Prüfungszweck 
(§ 1 Absatz 2) und der Bearbeitungszeit nach Absatz 5 entsprechen. 3Die Art der Aufgabe und die 
Aufgabenstellung müssen mit der Ausgabe des Themas festliegen. 4Die Arbeit kann wahlweise in 
deutscher oder englischer Sprache verfasst werden, eine Zusammenfassung der Arbeit soll in bei-
den Sprachen erfolgen. 

(2) 1Die Masterarbeit kann in Form einer Gruppenarbeit angefertigt werden. 2Der als Prüfungsleistung 
zu bewertende Beitrag des einzelnen Prüflings muss auf Grund der Angabe von Abschnitten, Sei-
tenzahlen oder anderen objektiven Kriterien als individuelle Prüfungsleistung deutlich abgrenzbar 
und für sich bewertbar sein und den Anforderungen nach Absatz 1 entsprechen.  

(3) 1Das Thema der Masterarbeit kann nur von Prüfenden nach § 5 Absatz 1 Sätze 2 und 3 festgelegt 
werden. 2Die oder der Zweitprüfende muss prüfungsberechtigt nach § 5 Absatz 1 Satz 2 sein. 
3Mindestens eine oder einer der Prüfenden muss der Universität Osnabrück angehören und min-
destens eine oder einer der Hochschullehrergruppe angehören oder habilitiert sein. 
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(4) 1Das Thema wird von der oder dem Erstprüfenden festgelegt. 2Auf Antrag des Prüflings sorgt der 
Prüfungsausschuss dafür, dass der Prüfling rechtzeitig ein Thema erhält. 3Die Ausgabe des The-
mas erfolgt über die Studiendekanin oder den Studiendekan; die Ausgabe ist aktenkundig zu ma-
chen. 4Mit der Ausgabe des Themas werden die oder der Prüfende, die oder der das Thema fest-
gelegt hat (Erstprüfende oder Erstprüfender), und die oder der Zweitprüfende bestellt. 5Während 
der Anfertigung der Arbeit wird der Prüfling von der oder dem Erstprüfenden betreut.  

(5) 1Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Ablieferung der Masterarbeit beträgt sechs Monate. 
2Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit nach 
Satz 1 zurückgegeben werden. 3Im Einzelfall kann der Prüfungsausschuss auf begründeten Antrag 
die Bearbeitungszeit ausnahmsweise bis zur Gesamtdauer von neun Monaten verlängert werden. 

(6) Bei der Abgabe der Masterarbeit hat der Prüfling schriftlich zu versichern, dass er die Arbeit – bei 
einer Gruppenarbeit den entsprechend gekennzeichneten Anteil der Arbeit – selbstständig verfasst 
und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat.  

(7) Die Masterarbeit ist fristgemäß beim zuständigen Prüfungsamt abzuliefern; der Abgabezeitpunkt 
ist aktenkundig zu machen.  

(8) 1Die Masterarbeit ist in der Regel innerhalb von vier Wochen nach ihrer Abgabe durch beide Prü-
fende nach § 10 Absatz 2 bis 4 zu bewerten. 2Bewertet nur ein Prüfer die Arbeit als „nicht bestan-
den“, ist ein dritter Prüfer hinzuzuziehen. 

§ 19 Wiederholung der Masterarbeit  

(1) 1Die Masterarbeit kann, wenn sie mit „nicht bestanden“ bewertet wurde oder als mit „nicht bestan-
den“ bewertet gilt, einmal wiederholt werden; eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. 2Eine 
Rückgabe des Themas nach § 18 Absatz 5 Satz 2 bei der Wiederholung der Masterarbeit ist je-
doch nur zulässig, wenn von dieser Möglichkeit nicht schon bei der ersten Arbeit Gebrauch ge-
macht worden ist.  

(2) Das neue Thema der Masterarbeit wird in angemessener Frist, in der Regel innerhalb von drei Mo-
naten nach Bewertung der ersten Arbeit, ausgegeben.  

(3) § 11 Absatz 5 gilt entsprechend.  

§ 20 Gesamtergebnis der Masterprüfung  

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die vorgeschriebenen Studien begleitenden Prüfungen ge-
mäß Anlage 2 bestanden sind und die Masterarbeit und ihre Präsentation mit mindestens „ausrei-
chend“ bewertet ist.  

(2) Die Gesamtnote für die erbrachten Studien begleitenden Prüfungsleistungen errechnet sich aus 
dem Durchschnitt der jeweils ungerundeten Noten dieser Leistungen mit den entsprechenden 
ECTS-Punkten als Gewichten.  

(3) Die Gesamtnote der Masterprüfung errechnet sich aus dem ungerundeten Durchschnitt der Noten 
für die Masterarbeit und der ungerundeten Gesamtnote für die Studien begleitenden Prüfungsleis-
tungen im Verhältnis 1:1; § 11 Absatz 4 gilt entsprechend.  

(4) 1Bei einem Notendurchschnitt von 1,0 bis 1,5 einschließlich verleiht die Studiendekanin oder der 
Studiendekan der oder dem Studierenden das Prädikat „mit Auszeichnung bestanden“. 2Das Prädi-
kat ist auf dem Zeugnis zu vermerken.  

(5) Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn eine Studien begleitende Fachprüfung oder 
die Masterarbeit mit „nicht bestanden“ bewertet ist oder als mit „nicht bestanden“ bewertet gilt 
und eine Wiederholungsmöglichkeit nicht mehr besteht..  
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Dritter Teil: Schlussvorschriften 

§ 21 In-Kraft-Treten  

Diese Prüfungsordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch das Präsidium der Universität Osnabrück am 
Tag nach ihrer Bekanntmachung im Amtlichen Mitteilungsblatt der Universität Osnabrück in Kraft. 
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Anlage 1a 

 
Universität Osnabrück  
Fachbereich Mathematik/ Informatik 

Urkunde 

 
Die Universität Osnabrück,  
Fachbereich Mathematik/ Informatik,  
verleiht mit dieser Urkunde  

 
Frau/ Herrn* 
................................................................................................................................................................, 

geb. am .............................. in ..............................................................................................................., 

den Hochschulgrad  

 

Master of Science (MSc) 

 

nachdem sie/ er* die Masterprüfung im Studiengang Umweltsysteme und Ressourcenmanagement* 

am .............................. mit der Note 

mit Auszeichnung* bestanden/ bestanden hat. 

 

 

(Siegel der Hochschule)  

 
Osnabrück, den .............................. 

 

 

............................................................................. 
(Dekanin/ Dekan des Fachbereiches Mathematik/ 
Informatik)* 

............................................................................. 
(Der Studiendekan) 

 

 

* Zutreffendes einsetzen. 
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Annex 1b 

 
University of Osnabrück 
Department of Mathematics and Computer Sciences 

Certificate 

 
The University of Osnabrück, 
Department of Mathematics and Computer Sciences,  
hereby awards 

 
Ms/ Mrs/ Mr* 
.…………………………………................………….............................................................................., 

born ………………………… at ............................................................................................................., 

the degree of a 

 

Master of Science (MSc) 

 

in Environmental Systems and Resource Management* 

He passed the Master examination with the total grade 

Excellent* 

on ………………………… 

 

 

(seal of the university)  

 
Osnabrück, ………………………… 

 

 

............................................................................. 
(Dean of the Department of Mathematics and 
Computer Science) 

............................................................................. 
(Head of the Board of Examination) 

 

 

* Fill in as appropriate. 
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Anlage 2  

Prüfungsleistungen für die Zulassung zur Masterarbeit 

 

(1) ECTS-Kreditpunkte: 

(a) Für die Zulassung zur Masterarbeit sind Prüfungsleistungen im Umfang von 90 ECTS-Punkten 
gemäß §§ 3,16 zu erbringen. In die Gesamtnote der Masterprüfung gehen nur die Noten von Prü-
fungsleistungen im Umfang von 78 ECTS-Punkten gemäß Abschnitt (2) dieser Anlage und die 
Note der Masterarbeit ein. 

(b) Studierende mit einem anderen ersten berufsqualifizierenden Abschluss als „Angewandte 
Systemwissenschaft“ müssen mindestens die folgenden Grundlagen-Kenntnisse aus dem Bache-
lorstudiengang „Angewandte Systemwissenschaft“ nachweisen.  

– Einführung in die Systemwissenschaft (2+2 SWS, 6 ECTS) 
– Gleichungsbasierte Modelle I (4+2 SWS, 9 ECTS)  

 Über die Anerkennung vorgelegter Qualifikationsnachweise entscheidet der Prüfungsausschuss. 
Die hierbei erbrachten Leistungspunkte gehen nicht in die Gesamtnote der Masterprüfung ein. 

(c) Studierende mit einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss in „Mathematik“ oder „Informa-
tik“ müssen im Umfang von 18 ECTS grundlegende Veranstaltungen im gewählten Anwendungs-
fach nachholen. Die hierbei erzielten Leistungspunkte gehen in die Gesamtnote der Masterprüfung 
ein. Im gleichen Umfang (18 ECTS) verringert sich der Umfang der zu erbringenden Prüfungs-
leistungen im Wahlpflichtbereich Mathematik/ Informatik. 

(d) Studierende mit einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss in einem nach § 2 (1) der Ordnung 
über besondere Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen aufgeführten Fach müssen im Umfang 
von 18 ECTS grundlegende Veranstaltungen in Mathematik (Lineare Algebra und Analysis) oder 
Informatik (Informatik A und B) nachholen. Die hierbei erzielten Leistungspunkte gehen in die 
Gesamtnote der Masterprüfung ein. Im gleichen Umfang (18 ECTS) verringert sich der Umfang 
der im gewählten Nebenfach zu erbringenden Prüfungsleistungen. 

(e) Für zum Master-Studiengang zugelassene Studierende mit einem anderen ersten 
berufsqualifizierenden Abschluss als den unter Abschnitt 1 (b – d) genannten trifft der Prüfungs-
ausschuss gesonderte Regelungen. 

(2) Studien begleitende Prüfungen 

Folgende Prüfungen gehen in die Gesamtnote der Masterprüfung ein. 

a) Für Studierende mit BSc „Angewandte Systemwissenschaft“ 

Lehrveranstaltung ECTS 

Wahlpflichtveranstaltungen Systemwissenschaft 24 

Hauptseminar Systemwissenschaft 3 

Wahlpflicht Mathematik und/ oder Informatik 27 

Anwendungsfach (Wahlpflicht) 24 

Summe der relevanten Prüfungsleistungen 78 
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b) Für Studierende mit BSc „Mathematik“ und/ oder „Informatik“ 

Lehrveranstaltung ECTS 

Wahlpflichtveranstaltungen Systemwissenschaft 24 

Hauptseminar Systemwissenschaft 3 
Wahlpflicht Mathematik oder Informatik 9 

Anwendungsfach – Grundlagen (gemäß Abschnitt 1c) 18 

Anwendungsfach – Vertiefung (Wahlpflicht) 24 

Summe der relevanten Prüfungsleistungen 78 

c) Für Studierende mit BSc, MSc, Diplom, Promotion in einem nach § 2(1) der Ordnung über beson-
dere Zugangs- und Zulassungsvoraussetzungen zugelassenen Fach 

Lehrveranstaltung ECTS 

Wahlpflichtveranstaltungen Systemwissenschaft 24 

Hauptseminar Systemwissenschaft 3 
Grundlagen Mathematik und/ oder Informatik (gemäß Ab-
schnitt 1d) 

18 

Vertiefung Mathematik und/ oder Informatik (Wahlpflicht) 27 

Anwendungsfach – Vertiefung 6 

Summe der relevanten Prüfungsleistungen 78 
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Anlage 3a 

Universität Osnabrück 
Fachbereich Mathematik/ Informatik 

Zeugnis über die Masterprüfung 

Frau/ Herr *) ......................................................, 
geboren am ......................................................., 

hat die Masterprüfung im Studiengang Umweltsysteme und Ressourcenmanagement*) 

mit Auszeichnung/ mit der Gesamtnote *)**)***) 

................................ 

bestanden. 

Studienbegleitende Prüfungen in ****) ECTS-Pkte. Beurteilung Prüferin/ Prüfer*) 
  1. Umweltsysteme und  
      Ressourcenmanagement ................. ............................... ................................ 
  2. ................. ............................... ................................ 
  3. ................. ............................... ................................ 
  4. Mathematik ................. ............................... ................................ 
  5. ................. ............................... ................................ 
  6. Informatik ................. ............................... ................................ 
  7. ................. ............................... ................................ 
  8. ................. ............................... ................................ 
  9. Anwendungsfach ................. ............................... ................................ 
10. ................. ............................... ................................ 

 

Masterarbeit 

Thema: .................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 

Beurteilung: .......................................... 

1. Prüferin/ Prüfer*): ......................... 
2. Prüferin/ Prüfer*): ......................... 

 
................................................................., den ............................. 
                           (Ort)                                                (Datum) 

 
                                                                                 .................................................................................... 
       (Siegel der Hochschule)                                                (Der/ Die Studiendekan/ Studiendekanin*) 

 
 
 
*) Zutreffendes einsetzen. 
**) Notenstufen: sehr gut, gut, befriedigend, ausreichend. 
***) Unzutreffendes streichen. 
****) Bezeichnung des Moduls einsetzen. 
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Annex 3b 

University of Osnabrück 
Department of Mathematics and Computer Science 

Diploma of Master Examination 

 
Ms/ Mrs/ Mr*) ......................................................, 
born ...................................................................., 

has passed the Master examination in Environmental Systems and Resource Management*) 

with distinction/ with the grade*)**)***) 

................................ 

 
Collateral examinations ****) Credits grade examiner 
  1. Angewandte Systemwissenschaft ................. ............................... ................................ 
  2. ................. ............................... ................................ 
  3. ................. ............................... ................................ 
  4. Mathematik ................. ............................... ................................ 
  5. ................. ............................... ................................ 
  6. Informatik ................. ............................... ................................ 
  7. ................. ............................... ................................ 
  8. ................. ............................... ................................ 
  9. Anwendungsfach ................. ............................... ................................ 
10. ................. ............................... ................................ 

 

Master thesis 

Subject: ................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................. 

Grade: .................................... 

1. Examiner: ......................... 
2. Examiner: ......................... 

 
................................................................., ............................. 
                           (City)                                       (Date) 

 
                                                                          .................................................................................... 
     (seal)                                                                            (Head of the Board of Examination) 

 
 
 
*) Zutreffendes einsetzen. 
**) Notenstufen: excellent, good, satisfactory, passed. 
***) Unzutreffendes streichen. 
****) Englische Bezeichnung des Moduls einsetzen. 
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Anlage 4a 
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Annex 4b 
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Anlage 5 

Prüfungsleistungen für die Zulassung zur Masterarbeit 

Angewandte Systemwissenschaft 

Modul Gleichungsbasierte Modelle II 
Zusatz Nichtlineare Dynamik 
Lehrformen Vorlesung (2 SWS), Übung (2 SWS) 
Voraussetzungen für die Teilnahme Erfolgreiche Teilnahme an SP1 und SP2, Programmierkennt-

nisse 
ECTS-Punkte 6 
Inhalte und Qualifikationsziele • Modellierung raumzeitlicher Prozesse mit partiellen 

Differentialgleichungen 
• Raumzeitliche Strukturbildung in natürlichen Systemen 
• Deterministische und stochastische Standardmodelle 

(Schlögl, Brüsselator, Oregonator, etc.) 
• Wachstum, Wechselwirkungen und Bewegung – Strukturen 

in Reaktions-Diffusions-Advektionssystemen 
Prüfungsanforderungen Fundierte Kenntnisse der Inhalte der Vorlesung 
Voraussetzung für die Vergabe von 
Leistungspunkten 

Erfolgreiche Teilnahme am Übungsprogramm und der Ab-
schlussklausur oder mündlichen Prüfung 

 
Modulbezeichnung Actor and Stakeholder Analysis 
Zusatz Lehrsprache ist englisch 
Lehrform Vorlesung (2 SWS) mit Übung (2 SWS) 
Anzahl Leistungspunkte 6 
Voraussetzung f. d. Teilnahme  
Lehrinhalte Human actors, their interests, beliefs and interactions play a 

crucial role in environmental decision-making. This course 
offers a structured approach to addressing the following 
questions: Who are the relevant actors? In what way are they 
involved in complex socio/ environmental problems? How will 
they affect decision-making? Focusing on empirical, project-
oriented aspects of actor-based analysis, this course also pro-
vides links to social and political theory. Examples include 
decision making in international, European, national and local 
settings. Practical exercises include the use of software tools for 
actor and network analysis. 

Art der Studien begleitenden 
Prüfung(en)/ Prüfungsteil(e) ca. 3 schriftliche Tests, praktische Übungsaufgaben 

Prüfungsanforderungen:  Fundierte Kenntnisse der Lehrinhalte, Bestehen von mind. 50% 
der Übungsaufgaben 

Notenbildung Mittelwert der Tests 
 

Modulbezeichnung Forschungsseminar Systemwissenschaft 
Zusatz  
Lehrform Seminar (2 SWS) 
Anzahl Leistungspunkte 3 
Studiensemester 3. und 4. Semester 
Voraussetzung f. d. Teilnahme  
Lehrinhalte Die Themen und Termine der Seminarvorträge werden auf der 

Vorsprechung festgelegt. 
Art der Studien begleitenden 
Prüfung(en)/ Prüfungsteil(e)  
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Prüfungsanforderungen:  Bei regelmäßigem Besuch kann Schein ausgestellt werden. 
Notenbildung  

 
Modulbezeichnung Systemwissenschaftliches Kolloquium 
Zusatz  
Lehrform Kolloquium (2 SWS) 
Anzahl Leistungspunkte 3 
Studiensemester Wintersemester 
Dauer des Moduls (Semester) 1 
Voraussetzung f. d. Teilnahme  
Lehrinhalte Vorträge von auswärtigen Referenten zu aktuellen Themen der 

Systemwissenschaft; Vortragsthemen von werden vor Beginn 
des Semesters veröffentlicht. 

Art der Studien begleitenden 
Prüfung(en)/ Prüfungsteil(e)  

Prüfungsanforderungen:  Bei regelmäßigem Besuch kann Schein ausgestellt werden. 
Notenbildung  

 
Modulbezeichnung Adaptive Resources Management  
Zusatz Lehrsprache ist englisch 
Lehrform Seminar and project work (4 SWS) (case studies as block with 

guest lecturers) 
Anzahl Leistungspunkte 6 
Studiensemester SS – Master Only  
Dauer des Moduls (Semester)  
Voraussetzung f. d. Teilnahme Knowledge about system dynamics, complex adaptive systems 

and management theory.  
Lehrinhalte • Overview of concepts of management and control, impor-

tance of complexity and uncertainties 
• Management as learning processes 
• Factors that determine the adaptive capacity of human-

technology-environment systems 
• Introduction to methodology to analyse, implement and 

sustain adaptive management regimes in resource 
management  

• Case studies from projects on adaptive resources 
management (guest lecturers and literature).  

Art der Studien begleitenden 
Prüfung(en)/ Prüfungsteil(e) Presentations with discussion lead 

Prüfungsanforderungen:  Presentation 
Notenbildung  

 
Modulbezeichnung Umweltrisikoanalyse 
Zusatz Die Vorlesung führt in die quantitative Analyse von Umwelt- 

und Gesundheitsrisiken durch anthropogene Umweltverände-
rungen ein. 

Lehrform Vorlesung (2 SWS) Übung (2 SWS) 
Anzahl Leistungspunkte 6 
Arbeitsaufwand (Workload)   
Studiensemester 2. Semester 
Dauer des Moduls (Semester) 1 
Voraussetzung f. d. Teilnahme  
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Lehrinhalte 1. Der Risikobegriff 
2. Risikokonzept 
3. Risikowahrnehmung und -kommunikation 
4. Chemische-toxische Risiken 
 • Wirkungsmodelle (Dosis-Wirkungsbeziehungen 
 • Toxikokinetik 
 • Ökotoxikologie 
5. Unsicherheitsanalyse (Monte-Carlo) 
6. Risikocharakterisierung 
7. Risikobewertung und –management 
8. Biologisch-genetische Risiken 

Art der Studien begleitenden 
Prüfung(en)/ Prüfungsteil(e) 

Klausur oder mündliche Prüfung oder Referat/ Diskussion/ 
Übungsaufgaben 

Prüfungsanforderungen:  Fundierte Kenntnisse der Inhalte der Vorlesung 
Notenbildung  

 
Modulbezeichnung Projekt 
Zusatz  
Lehrform Projekt (4 SWS) 
Anzahl Leistungspunkte 6 
Arbeitsaufwand (Workload)   
Studiensemester  
Dauer des Moduls (Semester)  
Voraussetzung f. d. Teilnahme  
Lehrinhalte Mitarbeit in aktuellen Forschungsprojekten des Instituts für 

Umweltsystemforschung in Absprache mit dem jeweiligen 
Projektleiter. Mögliche Aufgabenbereiche sind 
• Implementation einfacher (Teil)-Modelle 
• Modellierung, Szenarienanalysen 
• Experimentelle und/ oder analytische Arbeiten im Labor 

Art der Studien begleitenden 
Prüfung(en)/ Prüfungsteil(e) Kurzbericht 

Prüfungsanforderungen:  Erfolgreiche Bearbeitung einer angemessenen Teilaufgabe 
Notenbildung  

 
Modulbezeichnung GIS-Modell-Integration 
Zusatz  
Lehrform Vorlesung mit Übung (4 SWS) 
Anzahl Leistungspunkte 6 
Arbeitsaufwand (Workload)  150 h 
Studiensemester ab 5.  
Dauer des Moduls (Semester) 1 
Voraussetzung f. d. Teilnahme Erfolgreiche Teilnahme an Veranstaltungen zu Geoinforma-

tionssystemen (Vektor- und Rasteransatz) 
Lehrinhalte Erarbeitet werden vektor- und rasterbasierte Verfahren zur 

Kopplung von Simulationsmodellen und GIS. An Simulations-
modellen werden sowohl zelluläre Automaten, als auch klassi-
sche prozessbasierte dynamische Modelle und agentenbasierte 
Modelle eingesetzt. Neben der technischen Umsetzung der Mo-
dellintegration wird auch auf die Probleme bei unterschiedli-
chen räumlichen und zeitlichen Skalen vor allem bei großen 
hybriden Systemen, wie bsp. Entscheidungsunterstützungssys-
temen (DSS) eingegangen. An ausgewählten Beispielen wird in 
den Übungen die GIS- und softwaremäßige Umsetzung erar-
beitet. 

Art der Studien begleitenden 
Prüfung(en)/ Prüfungsteil(e) Ausgearbeitete Übungsaufgaben, praktische Prüfungsarbeit 
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Prüfungsanforderungen:  Fundierte Kenntnisse der in der Veranstaltung vermittelten Ver-
fahren 

Notenbildung Mittelwert der Übungsaufgaben sowie Note der Prüfungsarbeit; 
erreicht werden müssen 50% der maximal erreichbaren Punkte. 

 
Modulbezeichnung Exkursion 
Zusatz  
Lehrform Exkursion (2 SWS) 
Anzahl Leistungspunkte 3 
Arbeitsaufwand (Workload)   
Studiensemester 2. Semester (Master) 
Dauer des Moduls (Semester) 3 Tage in der vorlesungsfreien Zeit 
Voraussetzung f. d. Teilnahme Mindestens ein Semester im Master-Studiengang 
Lehrinhalte Die Exkursion zu einschlägigen durch systemwissenschaftliche 

Forschung geprägten Institutionen der öffentlichen Hand oder 
der Privatwirtschaft oder zu gesetzgebenden Einrichtungen soll 
den Studierenden einen Eindruck über die Arbeitsmöglichkeiten 
von Absolventen des Studienganges vermitteln. 

Art der Studien begleitenden 
Prüfung(en)/ Prüfungsteil(e) Keine 

Prüfungsanforderungen:   
Notenbildung  

 
Modulbezeichnung Integrierte Modellierung 
Zusatz  
Lehrform Vorlesung (2 SWS) Übung (2 SWS) 
Anzahl Leistungspunkte 6 
Arbeitsaufwand (Workload)   
Studiensemester 2. oder 3. Semester 
Dauer des Moduls (Semester) 1 
Voraussetzung f. d. Teilnahme  
Lehrinhalte Die Vorlesung behandelt die Integration von ökologischen, so-

zialen und ökonomischen Modellen und Daten mit dem Ziel ei-
ner übergreifenden Beurteilung von Umweltveränderungen und 
Ressourcenbelastungen und der Wirkung der Kombination ver-
schiedener Maßnahmen. Anhand verschiedener Modellsysteme 
werden praktische Probleme der Kopplung von Modellen unter-
schiedlicher Raum- und Zeitskalen, die Datenbereitstellung, 
Unsicherheiten u.a. untersucht. 

Modellkopplung und –integration 
Skalenproblematik 
Wasser- und Stoffflussmodellierung 
Ökonomische Bewertung 
Entscheidungsunterstützungssysteme 
Szenarienanalyse 
Unsicherheitsanalyse 
Risikomanagement 
Einsatz in partizipativen Prozessen 

Art der Studien begleitenden 
Prüfung(en)/ Prüfungsteil(e) Referat/ Diskussion/ Übungsaufgaben 

Prüfungsanforderungen:  Fundierte Kenntnisse der Inhalte der Vorlesung 
Notenbildung  

 
Modulbezeichnung Nachhaltigkeit 
Zusatz Konzepte, Methoden und Anwendungen 
Lehrform Vorlesung (2 SWS) Übung (2 SWS) 
Anzahl Leistungspunkte 6 
Arbeitsaufwand (Workload)   
Studiensemester 2. oder 3. Semester 
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Dauer des Moduls (Semester)  
Voraussetzung f. d. Teilnahme  
Lehrinhalte Nachhaltigkeit (sustainability) ist ein Begriff, der in den letzten 

Jahren und Jahrzehnten in vielen Zusammenhängen auftaucht. 
Ursprünglich sehr eng auf die forstwirtschaftliche Praxis bezo-
gen, ist eine nachhaltige Entwicklung für viele Lebensbereiche 
zum Leitmotiv geworden. Umso wichtiger ist es für Systemwis-
senschaftler, die systemtheoretischen Grundlagen zu kennen, 
die darauf aufbauenden Konzepte herauszuarbeiten, Methoden 
zur Umsetzung zu entwickeln und in Fallbeispielen anzuwen-
den. Die Lehrveranstaltung soll in verschiedenen aktuellen 
Themenblöcke, die weitgehend für sich stehen, durchgeführt 
werden. Die Veranstaltung besteht aus Vorlesung, Übungen 
und Seminarvorträge sowie Pro-Kontra-Diskussionen zu ak-
tuellen Problemen. Fallbeispiele werden gemeinsam unter Ein-
satz von entsprechender Software durchgearbeitet. Auswahl 
von Themenblöcke:  
• Globale Syndrome  
• Regionale Wasserversorgung/ Flussgebietsmanagement 
• Grundwasserschutz 
• Regionaler Stoffhaushalt 
• Life Cycle Assessment/ Ökobilanzen für Produkte und 

Dienstleistungen 
• Stoffflussmodellierung mit Petri-Netzen 
• Nachhaltige Universität 
• Sustainable Chemistry/ Nachhaltige Produktentwicklung 
• Landwirtschaft/ Landschaftsentwicklung 
• Biodiversität 
• Erneuerbare Energien 

Art der Studien begleitenden 
Prüfung(en)/ Prüfungsteil(e) 

Klausur oder mündliche Prüfung oder Referat/ Diskussion/ 
Übungsaufgaben 

Prüfungsanforderungen:  Fundierte Kenntnisse der Inhalte der Vorlesung 
Notenbildung  

 

Mathematik 

Bezeichnung Vertiefung Mathematik I A 
Zusatz Kommutative Algebra oder Algebraische Topologie oder Alge-

braische Geometrie oder Funktionalanalysis 
Art der Veranstaltung Vorlesung (2 SWS) Übung (2 SWS), Selbststudium 
ECTS-Punkte 11 
Kurzbeschreibung Aufbauend auf Vorkenntnissen aus dem Bachelorstudiengang 

gibt die Veranstaltung eine vertiefte Einführung in das jeweilige 
Gebiet. In der Vorlesung werden die wesentlichen Ideen präsen-
tiert. An Hand eines Skripts oder Lehrbuches eignen sich die 
Teilnehmer selbstständig die Einzelheiten an. Der jeweilige 
Kenntnisstand wird mit Hilfe von Übungen kontrolliert. 

Prüfungsanforderungen Fundierte Kenntnisse der Inhalte der Vorlesung 
Art der Prüfung Klausur oder mündliche Prüfung 

 
Bezeichnung Vertiefung Mathematik I B 
Zusatz Stochastik oder Differentialgleichungen oder Operations 

Research oder Mathematische Modellierung 
Art der Veranstaltung Vorlesung (2 SWS), Übung (2 SWS), Selbststudium 
ECTS-Punkte 11 
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Kurzbeschreibung Aufbauend auf Vorkenntnissen aus dem Bachelorstudiengang 
gibt die Veranstaltung eine vertiefte Einführung in das jeweilige 
Gebiet. In der Vorlesung werden die wesentlichen Ideen präsen-
tiert. An Hand eines Skripts oder Lehrbuches eignen sich die 
Teilnehmer selbstständig die Einzelheiten an. Der jeweilige 
Kenntnisstand wird mit Hilfe von Übungen kontrolliert. 

Prüfungsanforderungen Fundierte Kenntnisse der Inhalte der Vorlesung 
Art der Prüfung Klausur oder mündliche Prüfung 

 
Bezeichnung Vertiefung Mathematik II A oder B 
Zusatz Entspricht dem zugeordneten Vertiefungsmodul Mathematik I 
Art der Veranstaltung Vorlesung (2 SWS), Übung (2 SWS), Selbststudium 
ECTS-Punkte 11 
Kurzbeschreibung Die Veranstaltung erweitert und vertieft die zugeordnete Veran-

staltung Vertiefung Mathematik I. Sie führt an Forschungsfragen 
des jeweiligen Gebietes heran. In der Vorlesung wird ein Über-
blick vermittelt, und es werden die Hauptideen präsentiert. Die 
Studierenden erarbeiten sich selbstständig an Hand eines Skripts 
oder Buchs zur Vorlesung die Einzelheiten. Der Kenntnisstand 
wird in den Übungen überprüft. 

Prüfungsanforderungen Fundierte Kenntnisse der Inhalte der Vorlesung 
Art der Prüfung Mündliche Prüfung (30 min) bzw. Klausur (120 min.) 

 
Bezeichnung Ergänzung Mathematik 
Zusatz Die Veranstaltung ist aus dem Wahlpflichtbereich Mathematik 

des Bachelorstudiengangs zu wählen und darf nicht Bestandteil 
der vorausgegangenen Bachelorprüfung sein. 

Art der Veranstaltung Vorlesung (4 SWS), Übung (2 SWS) 
ECTS-Punkte 6 
Kurzbeschreibung  
Prüfungsanforderungen Fundierte Kenntnisse der Inhalte der Vorlesung 
Art der Prüfung Klausur oder mündliche Prüfung 

 

Informatik 

Bezeichnung Informatik I 
Zusatz Computergrafik, Datenbanksysteme, Funktionale Programmie-

rung oder Rechnernetze 
Art der Veranstaltung Vorlesung und Übung (4+2) 
ECTS-Punkte 9 
Kurzbeschreibung Aufbauend auf den Vorkenntnissen aus dem Bachelorstudien-

gang gibt die Veranstaltung eine vertiefte Einführung in das je-
weilige Gebiet.  

Prüfungsanforderungen Fundierte Kenntnisse der Inhalte der Vorlesung 
Art der Prüfung Klausur oder mündliche Prüfung 

 
Bezeichnung Informatik II 
Zusatz Neuroinformatik, Komplexitätstheorie oder Algorithmen in der 

Bioinformatik 
Art der Veranstaltung Vorlesung und Übung (4+2) 
ECTS-Punkte 9 
Kurzbeschreibung Aufbauend auf den Vorkenntnissen aus dem Bachelorstudien-

gang gibt die Veranstaltung eine vertiefte Einführung in das je-
weilige Gebiet. 

Prüfungsanforderungen Fundierte Kenntnisse der Inhalte der Vorlesung 
Art der Prüfung Klausur oder mündliche Prüfung 
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Bezeichnung Informatik III  
Zusatz  
Art der Veranstaltung Praktikum oder zwei Seminare 
ECTS-Punkte 6 
Kurzbeschreibung Praktikum oder Seminare aus den in Informatik I und II gewähl-

ten Spezialgebieten 
Prüfungsanforderungen Vertiefte Kenntnisse eines speziellen Themas 
Art der Prüfung Hausarbeit und Vortrag 

 

Anwendungsfächer 

Die Prüfungsanforderungen ergeben sich aus den Modulbeschreibungen bzw. den einschlägigen Prü-
fungsordnungen. 

I. Biologie 

II. Chemie 

III. Physik 

IV. Wirtschaftswissenschaften 

V. Sozialwissenschaften 

VI. Geographie/ Geoinformatik 

VII. Psychologie 

 


